
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Weingesetz 1999 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 141/1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 3/2004 

§/Artikel/Anlage 

§ 36 

Inkrafttretensdatum 

27.01.2004 

Außerkrafttretensdatum 

14.05.2008 

Text 

Banderole 
 

§ 36. (1) Qualitätswein, der im Inland gewonnen und im Inland in Flaschen abgefüllt wurde, darf nur 
abgegeben werden, wenn die Flasche mit einer Banderole versehen ist. Die Banderole ist über dem 
Flaschenverschluss in einer die Wiederbefüllung unter Weiterverwendung der Banderole ausschließenden Form 
anzubringen. Banderolen oder banderolenähnliche Zeichen dürfen nicht für andere Erzeugnisse als 
Qualitätsweine gemäß erster Satz verwendet werden. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat durch Verordnung 
Größen, Formen, Farben, Anbringung und Beschriftung der Banderolen sowie Abwicklung der Ausgabe der 
Banderolen festzulegen, wobei die Banderolen jedenfalls mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen sind. 

(3) Banderolen dürfen nur von Betrieben ausgegeben werden, denen hiefür vom Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nach dem Bundesvergabegesetz 2002 der Zuschlag erteilt 
wurde. Die Kosten sind vom Bund zu tragen. 

(4) Die Betriebe haben der Bundeskellereiinspektion monatlich die Menge der ausgegebenen Banderolen - 
aufgeschlüsselt nach Empfänger und mit fortlaufenden Nummern - mitzuteilen. 


